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Grundsätzliche Anmerkungen 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) initiierte am 14. März 2024 

ein Anhörungsverfahren der Verbände, basierend auf einer „Diskussionsgrundlage für die Er-

arbeitung eines Zukunftsprogramms Pflanzenschutz des BMEL“.1 PAN Germany bezieht sich 

in seiner Stellungnahme auf diese Diskussionsgrundlage. 

PAN Germany begrüßt, dass das BMEL sich in der Diskussionsgrundlage dem lange 

vernachlässigten Thema Pestizidreduktion und nachhaltiger Pflanzenschutz annimmt 

und an dem notwendigen und realisierbaren 50% Pestizid-Reduktionsziel der Farm-to-

Fork Strategie festhält. Dieses Ziel ist kein Selbstzweck. Es wurde gesetzt, um der fort-

schreitenden Belastung der Umwelt und der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken. Wir hal-

ten es für wichtig, das zweite Reduktionsziel der EU-Strategie – die Halbierung der Anwen-

dungsmenge von besonders gefährlichen Pestiziden - ebenfalls in das Zukunftsprogramm auf-

zunehmen, insbesondere in Hinblick auf die notwendige Priorisierung von Maßnahmen, inklu-

sive Substitutionsmaßnahmen.  

Chemisch-synthetische Pestizide belasten Menschen, Natur und Umwelt in einem Maß, das 

nicht kompensierbar ist. Der Verlust an biologischer Vielfalt bedroht unsere Ernährungssicher-

heit, gefährdet die Funktionen und Fruchtbarkeit von Böden und den Zugang zu sauberen 

Wasser. Wie kaum eine andere Berufsgruppe sind Landwirte und Landwirtinnen auf intakte 

Ökosysteme angewiesen. Auch sind sie gesundheitsschädlichen Pestiziden direkt und regel-

mäßig ausgesetzt. Eine Pestizidreduktion trägt daher wesentlich zur Wahrung ihres Berufs-

stands und ihrer individuellen Gesundheit bei. Dabei bedeutet Pestizid-Reduktion nicht, auf 

Pflanzenschutz zu verzichten, sondern ihn präventiver, resilienter und zukunftsorientierter zu 

gestalten.  

Deutschland ist verpflichtet, die Schutzstandards des Pestizidrechts zu sichern, den Rahmen 

der „Sustainable Use Directive“ (SUD) mit konkreten Maßnahmen zu füllen und die landwirt-

schaftlichen Betriebe bei der Transformation hin einer zukunftsfähigen Landwirtschaft zu un-

terstützen. Deutschland hat sich auch völkerrechtlich zur Pestizidreduktion verpflichtet.2 Be-

darf und Rechtsgrundlage für die Ausgestaltung des „Zukunftsprogramms Pflanzenschutz“ 

sind zweifelsfrei gegeben. 

PAN Germany kritisiert angesichts der weit fortgeschrittenen Legislaturperiode die - 

trotz erster Ankündigungen vor 17 Monaten - späte Vorlage der Diskussionsgrundlage. 

Es ist zu befürchten, dass viele der angedachten Maßnahmen während dieser Regie-

rungszeit nicht mehr gestartet oder gar umgesetzt werden können. Dies stünde im Ge-

gensatz zum Koalitionsversprechen, die Bundesregierung werde „den Einsatz von Pestiziden 

deutlich verringern und die Entwicklung von natur- und umweltverträglichen Alternativen för-

dern“. 

                                                 

1 https://www.bmel.de/SharedDocs/Down-
loads/DE/_Landwirtschaft/Pflanzenbau/Pflanzenschutz/diskussionsgrundlage -zukunftsprogramm-
pflanzenschutz.html 

2 Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) des UN-Übereinkommens über die biologi-

sche Vielfalt hat Ziele zur Verringerung der Verschmutzung durch Pestizide (Ziel 7) und zur nachhalti-
gen Landwirtschaft (Ziel 10) festgeschrieben 
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Es ist daher wichtig, das „Zukunftsprogramm Pflanzenschutz“ bis zur Sommerpause 

2024 zu starten. Allerdings fehlt noch Vieles: strategische Zeitschienen, Priorisierung 

der Maßnahmen, Konkretisierungen von Indikatoren und Evaluierung sowie die Siche-

rung der Finanzierung.  

PAN Germany vermisst in der Diskussionsgrundlage insgesamt Hinweise darauf, dass 

eine Reduktion der chemisch-synthetischen Pestizide auch im Eigeninteresse der Land-

wirtschaft ist und durchaus positive Effekte auf die bürokratische Belastung der Betriebe ha-

ben kann, ohne Transparenz und Schutzstandards zu gefährden. Damit Betriebe sich für die 

Programmziele engagieren, brauchen sie verlässliche und transparente Rahmenbedingun-

gen, unabhängige und kompetente Beratung sowie finanzielle Unterstützung. 

Insbesondere vor diesem Hintergrund von „wenig Zeit und wenig Geld“ sollte das Programm 

Maßnahmen priorisieren, die tatsächlich noch in dieser Legislaturperiode abgeschlossen wer-

den können, bzw. Maßnahmen, die zumindest wichtige Weichen stellen für notwendige zu-

künftige Maßnahmen auf dem Weg zu einem nachhaltigen Pflanzenschutz.  

Die folgenden Ausführungen fokussieren deshalb auf solche Maßnahmen, die nach Ansicht 

von PAN Germany vom BMEL jetzt prioritär initiiert und umgesetzt werden müssen. Zudem 

verweisen wir auf frühere Empfehlungen und Stellungnahmen von PAN Germany, auf die an 

passender Stelle hingewiesen werden. 

 

Empfehlungen zu prioritären Maßnahmen des Zukunftsprogramms 

Pflanzenschutz des BMEL 

1. Ökonomische Steuerungsinstrumente etablieren 

PAN Germany begrüßt das Ziel, externe Kosten des Pestizideinsatzes zu internalisieren 

(Z. 48) und Möglichkeiten und Wirkungen ökonomischer Steuerungsinstrumente aus-

zuloten (Z. 229ff). Konkrete Maßnahmen dafür fehlen aber im Papier, das reine „Auslo-

ten“ von Steuerungsinstrumenten wird der Dringlichkeit nicht gerecht. 

PAN Germany plädiert für die Einführung einer Pestizidabgabe: Vergleichende Auswer-

tungen zum Pestizideinsatz in den EU-Mitgliedsstatten haben eindeutig gezeigt, welche markt-

politischen Maßnahmen erfolgreich und für die Betreibe völlig unbürokratisch sind, um die An-

wendung besonders problematischer Pestizide zu reduzieren, externe Umwelt- und Gesund-

heitskosten zumindest ansatzweise einzupreisen und die Verwendung von Pestiziden weg von 

den besonders problematischen Stoffen zu lenken3: Mit einer risikobasierten Pestizidabgabe.  

Eine risikobasierte Pestizidabgabe hat neben einer Lenkungs- auch eine Finanzierungskom-

ponente zur Stärkung der Transition in der Landwirtschaft und kann finanzielle Unterstützung 

für Betriebe generieren, die verstärkt auf nicht-chemische Verfahren setzen. 

Mit dem Vorschlag der Prüfung eines möglichen Lizenz-Systems, das unerprobt und dessen 

Vorreitermodell aus dem Bereich Klimaschutz nicht wirksam ist und das viele Jahre der Imple-

mentierung benötigen würde, wird von der Möglichkeit abgelenkt, sofort zu handeln. Die Prü-

fung anderer Modelle und das angekündigte Ausloten von “Möglichkeiten und Wirkungen 

                                                 

3 Möckel, S., Gawel, E., Liess, M., Neumeister, L. (2021): Wirkung verschiedener Abgabenkonzepte zur 

Reduktion des Pestizideinsatzes […] https://www.gls.de/media/PDF/Presse/Studie_Pestizid-
Abgabe_in_Deutschland_2021.pdf 

https://www.gls.de/media/PDF/Presse/Studie_Pestizid-Abgabe_in_Deutschland_2021.pdf
https://www.gls.de/media/PDF/Presse/Studie_Pestizid-Abgabe_in_Deutschland_2021.pdf
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ökonomischer Steuerungsinstrumente“ (Z. 229ff) ist aus Sicht von PAN Germany dann sinn-

voll, wenn zunächst das risikobasierte Abgabemodell eingeführt würde. 

 

2. Öko-Landbau bis 2030 auf 30 Prozent ausbauen (Z. 88ff) 

PAN Germany begrüßt ausdrücklich das Ziel des BMEL, die Öko-Landbaufläche auf 30% 

auszubauen. Den ökologischen Landbau zu fördern und auszubauen ist die beste Maß-

nahme, nicht nur um die Ausbringung chemisch-synthetischer Pestizide dauerhaft zu 

reduzieren, sondern auch, weil der Ökologische Landbau sich auch darüber hinaus po-

sitiv im Sinne des Gemeinwohls auswirkt. Denn mit einer Umstellung auf ökologischen 

Landbau wird der Fußabdruck hinsichtlich des Verbrauches an ölbasierten Betriebsmittel-In-

puts insgesamt reduziert, Nitrateinträge in Gewässer gemindert und damit die Belastung für 

die Wasserversorger in positiver Weise reduziert. Durch ökologischen Landbau wird auch die 

biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft gefördert, was über die Grenzen der biologisch be-

wirtschafteten Ackerflächen hinaus der gesamten Landwirtschaft durch ein höheres Aufkom-

men an Nützlingen zugutekommt. Er entlastet zudem den ganzen „Apparat“ der Überprüfung 

von Rückständen und Ahndung von Rückstandsüberschreitungen und entlastet dadurch Be-

hörden.  

Die Umstellung auf ökologischen Landbau bedeutet insbesondere für Ackerkulturen oft die 

Erweiterung der Palette an angebauten Kulturpflanzen. Betriebe müssen sich das Wissen 

über neue Kulturpflanzen aneignen und sich um neue Absatzwege bemühen. Die Umstel-

lung kann auch die Notwendigkeit zur Anschaffung anderer Maschinen mit sich bringen – 

beispielsweise Maschinen zur mechanischen Unkrautregulierung. In einem weltweiten Agrar-

system, das über Jahrzehnte auf „billige Agrarprodukte“ gedrillt wurde und in dem externe 

Umwelt- und Gesundheitskosten des Pestizideinsatzes nicht in den Produktpreisen nieder-

schlagen, braucht der ökologische Landbau finanzielle Unterstützung. 

Woher die notwendige finanzielle Unterstützung zur Erreichung des Ziels 30% Öko-

Landbaufläche bis 2023 kommen soll, bleibt unklar. Das Zukunftsprogramm muss hier 

nachbessern und finanzielle und strukturelle Förderung voranbringen. Die Maßnahmen 

müssen die wirtschaftliche Planbarkeit für die Agrarbetriebe verbessern und insgesamt 

die Entscheidung für eine Umstellung konventioneller Betriebe auf den ökologischen 

Landbau erleichtern. Eckpunkte hierfür sind aus Sicht von PAN Germany folgende: 

 Die Bereitstellung ausreichender Finanzmittel für die Umsetzung der Bio-Strategie 2030  

 Eine dem Ziel angemessene Erhöhung des Budgets für das Bundesprogramm Ökologi-

scher Landbau (BÖL) im Bundeshaushalt 2025 (s. auch Koalitionsvertrag) 

 Die dem 30%-Ziel entsprechende Anhebung von Agrarforschungsgelder für Forschungs-

belange des Ökolandbaus.  

 Eine Anhebung und vorzügliche Förderung des Ökolandbaus im Rahmen der GAP För-

derung. 

 Ein wirkungsvolles Entgegentreten gegen die Deregulierung des EU-Gentechnikrechts 

einschließlich der sogenannten Neue Gentechnik (NGT). Die Deregulierung gefährdet 

den ökologischen Landbau und seine ausdrückliche Gentechnik-Freiheit. Risikoprüfung 

und Kennzeichnungsplicht müssen erhalten bleiben.  

 Die Umsetzung der Empfehlungen der nationalen Wasserstrategie zur Schaffung beson-

derer Anreize für den Ökolandbau, insbesondere in den Trinkwasserschutzgebieten und 

in den Einzugsgebieten von Entnahmestellen für die Trinkwassergewinnung. 
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 Die prioritäre Verpachtung bundeseigener landwirtschaftlicher Flächen an ökologisch 

wirtschaftende Betriebe. 

 Die Umsetzung eines breiten Maßnahmenbündels zur Förderung des Absatzes von Bio-

produkten, einschließlich der Senkung der MwSt auf 0% für biologisch produzierte Le-

bens- und Futtermittel, ein gemeinsames Förderprogram von Bund und Ländern für die 

schrittweise Umstellung der Gemeinschaftsverpflegung in öffentlichen Einrichtungen auf 

Bioprodukte, Ausbau der Bildungs- und Beratungsangebote für Küchen und Kantinen. 

 Die Entwicklung einer Verordnung zum rechtssicheren Einsatz von Nützlingen. Von einer 

solchen Verordnung kann die Landwirtschaft insgesamt profitieren. 

 

3. Mehr Verbindlichkeit und Unterstützung für echten Integrierten Pflanzen-

schutz  

Das Programm sieht vor, den integrierten Pflanzenschutz zu stärken (Z. 81ff), unter anderem 

hinsichtlich einer stärkeren Berücksichtigung anbau- und kulturtechnischer Maßnahmen (Z. 

79), wie z. B. breitere Fruchtfolgen (Z. 80) sowie biologischer und anderer nichtchemischer 

Verfahren (Z. 81). Auch wenn PAN Germany dies im Grundsatz begrüßt, sind es doch 

Absichtserklärungen, die seit Inkrafttreten des Pestizidrechts 2012 regelmäßig von ab-

wechselnden Verantwortlichen formuliert und ohne messbaren Fortschritt blieben. Zum 

Positiven hin bewirken kann der IPM nur, wenn er an Verbindlichkeit gewinnt und per 

Definition klargestellt wird, dass der Einsatz chemisch-synthetischer Pestizide nach 

IPM nur als Ultima Ratio vorgesehen ist. 

Seit Jahren hält der Integrierte Pflanzenschutz nicht das, was er verspricht und was er eigent-

lich leisten könnte, würde er tatsächlich im besten Sinne umgesetzt und bekämen die Betriebe 

zur Umsetzung die notwendige Unterstützung. Die vorzügliche Nutzung prophylaktischer, kul-

tur- und pflanzenbautechnischer Maßnahmen und – wenn dies nicht ausreicht -, die Nutzung 

kurativer nicht-chemischer Maßnahmen, findet in der Fläche nicht oder nicht ausreichend statt. 

Die Vorgabe der Pestizid-Rahmenrichtlinie SUD, wonach IPM der verbindliche Standard im 

Pflanzenschutz sein soll, hat keine Reduktion der Anwendung chemisch-synthetischer Pesti-

zide bewirkt. Es ist daher notwendig, mit mehr Verbindlichkeit, Beratung und Kontrolle den 

Prozess der IPM-Umsetzung zu begleiten, schrittweise kulturspezifische Reduktionsziele fest-

zulegen und zu prüfen, was genau die finanziellen und sonstigen Hindernisse sind, die in den 

jeweiligen Kulturen eine prioritäre Umsetzung nicht-chemischer Verfahren und Produkte ver-

hindert. Die im Diskussionspapier genannte Aktualisierung der Leitlinien zum integrieren Pflan-

zenschutz (Z 117) ist sinnvoll, sofern durch die neuen Leitlinien die bevorzugte Nutzung nicht-

chemischer Pflanzenschutzverfahren unterstütz wird. Es bedarf größerer Verbindlichkeit hin-

sichtlich der Umsetzung aktualisierter Leitlinien, gute unabhängige Beratung in Sinne der SUD 

und der Reduktionsziele der Farm to Fork Strategie, sowie eine Überprüfung der Umsetzung 

der IMP Maßnahmen. Begleitet werden muss dies aus Sicht von PAN Germany durch die 

angekündigte Überarbeitung der Grundsätze der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz 

(s.u.) und einer Überarbeitung der Begriffsbestimmung des „notwendigen Maß“ als zentraler 

Begriff. 
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4. Überarbeitung der guten fachlichen Praxis (gfP) im Pflanzenschutz (Z. 83) 

Wir begrüßen die in Aussicht gestellte Überarbeitung der guten fachlichen Praxis im 

Sinne eines vorsorgenden, integrierten Pflanzenschutzes. Die Überarbeitung der gfP ist 

seit Jahren überfällig, trotz ihrer rechtlich zentralen Stellung, wonach Pflanzenschutz 

nur nach guter fachlicher Praxis durchgeführt werden darf (PflSchG § 3). Es ist eine 

Maßnahme, die zeitlich noch sehr gut vor Ablauf der Legislaturperiode realisiert werden 

kann. Wir empfehlen dem BMEL diese Maßnahme als eine der prioritären Maßnahmen 

umzusetzen und dies im Programm kenntlich zu machen. PAN Germany verweist für die 

Aktualisierung der gfP auf seine Stellungnahme an das BMEL aus dem Jahr 2015.4 Unter der 

damaligen Leitung des Agrarministeriums wurde eine Überarbeitung angekündigt und ein Be-

teiligungsprozess der Verbände durchgeführt, doch der Prozess wurde nicht weiterverfolgt. 

Seit damals hat sich allerdings die Rechtslage verändert: Der Integrierte Pflanzenschutz ist 

nicht mehr nur Leitbild, sondern rechtsverbindliche Vorgabe. Dies muss sich in der überarbei-

teten gfP wiederfinden. Zudem muss die gfP deutlicher trennen zwischen verbindlichen Rege-

lungen und Empfehlungen und so die Umsetzung durch die Betreibe erleichtern. 

 

5. Engagement für ein verbessertes Zulassungsverfahren 

PAN Germany begrüßt den Vorschlag, Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmittel 

zu verbessern (Z. 158ff), eine Bewertungsmethode für indirekte Auswirkungen auf die 

Biodiversität in Deutschland einzuführen und sich auf EU-Ebene dafür einzusetzen, 

dass diese Bewertungslücke mit einer technischen Leitlinie zur Bewertung indirekter 

Effekte auf die Biodiversität geschlossen wird (Z.163ff). Das BMEL hat hier die Möglich-

keit und die Verantwortung, aktiv zu werden.  

Vor fünf Jahren schlussfolgerte der zuständige EU-Sonderausschuss (PEST)5, dass die der-

zeitige Pestizidzulassung nicht ihren Zweck erfülle, Menschen, Umwelt und Biodiversität vor 

nicht akzeptablen Pestizidauswirkungen zu schützen. Der Ausschuss veröffentlichte 116 Emp-

fehlungen, wie das Verfahren hinsichtlich Unabhängigkeit, Objektivität, Transparenz und Nut-

zung wissenschaftlicher Erkenntnisse dringend verbessert werden sollte, die mit einer Reso-

lution des Europaparlaments (EP) unterstützt wurden.6 Eine Analyse7 zeigt, dass erst 15% 

dieser Empfehlungen vollständig, 28% zum Teil und 57% noch nicht umgesetzt wurden bzw. 

nicht die notwendigen Verbesserungen brachten.8  

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung heißt es: „Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln 

muss transparent und rechtssicher nach wissenschaftlichen Kriterien erfolgen, bestehende 

                                                 

4 PAN Germany (10.03.2015): Stellungnahme des Pestizid Aktions -Netzwerk e.V. (PAN Germany) zu den 

Grundsätzen für die Durchführung der guten fachlichen Praxis im Pflanzenschutz (Entwurf vom 
06.02.2015). http://archiv.pan -germany.org/pan -germany.org_180405/www.pan-germany.org/down-
load/PAN_Stellungnahme_Grundsaetze-gfP_2015.pdf 

5 EU-Sonderausschuss für das Zulassungsverfahren für Pestizide des EU Parlaments (Special Committee 
on the Union’s authorisation procedure for pesticides (PEST)  

6 European Parliament Resolution, P8_TA(2019)00232019: https://www.europarl .eu-
ropa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0023_EN.pdf 

7 Analyse von PAN Europe, vorgestellt am 27. April 2023 auf der Veranstaltung des PEST Special Com-
mittee „4 years later, what's left to be done?“  

8 PAN Europe (2023): GAPS IN THE EU PESTICIDE AUTHORISATION. A review of implementation four 

years after European Parliament recommendations . https://www.pan-europe.in fo/sites/pan-eu-
rope.info/files/public/resources/brie fings/PANEurope%20PEST%20brie fing%2020230425.pdf 

http://archiv.pan-germany.org/pan-germany.org_180405/www.pan-germany.org/download/PAN_Stellungnahme_Grundsaetze-gfP_2015.pdf
http://archiv.pan-germany.org/pan-germany.org_180405/www.pan-germany.org/download/PAN_Stellungnahme_Grundsaetze-gfP_2015.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0023_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0023_EN.pdf
https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/briefings/PANEurope%20PEST%20briefing%2020230425.pdf
https://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/briefings/PANEurope%20PEST%20briefing%2020230425.pdf
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Lücken auf europäischer Ebene werden geschlossen. Gleichzeitig muss eine schnellere Ent-

scheidung stattfinden.“ Darauf aufbauend erwartet PAN Germany vom BMEL, dass das 

Zukunftsprogramm die Empfehlungen des EU-Sonderausschusses (PEST) adressiert 

und diese - soweit auf nationaler Ebene möglich - umgesetzt werden. Zudem erwartet 

PAN Germany, dass sich das BMEL auf EU-Ebene entsprechend für die vorgeschlage-

nen Verbesserungen in der Pestizidzulassung einsetzt. 

Zu den notwenigen Verbesserungen an der Risikoprüfung zählt die Berücksichtigung der Ef-

fekte der Pestizidanwendungen auf die Biodiversität. Die negativen direkten und insbesondere 

die indirekten Auswirkungen von Pestiziden auf die Biodiversität sind wesentliche Treiber für 

den besorgniserregenden Schwund der Artenvielfalt in der Agrarlandschaft. Aufgrund fehlen-

der EU-harmonisierter Bewertungsrichtlinien werden diese Auswirkungen im Rahmen der gel-

tenden Pestizidregulierung nicht berücksichtigt, obwohl seit 2009 der Schutz der Artenvielfalt 

im Pestizidrecht verankert ist.9 Dies hat weitreichende Konsequenzen zum Nachteil von Land-

wirtschaft, Ernährungssicherheit und Ressourcen. Deutschland steht in der Verantwortung, 

nationale Regelungen im Rahmen der Mittelzulassung und/oder über die PflSchAnwV festzu-

legen, insbesondere solange dieses Defizit auf EU-Ebene besteht. So erhalten beispielsweise 

die Mitgliedstaaten Freiraum im Rahmen der Zulassung von glyphosathaltigen Mitteln, eigene 

Umweltbewertungen vorzunehmen10 und der EuGH hat aktuell Klagen von PAN Europe statt-

gegeben (Urteile vom 25. April 2024 (C-308/22, C-309/22 und C-310/22) und festgestellt, dass 

Mitgliedsstaaten das Recht haben, Zulassungsentscheidungen auf Grundlage der neuesten 

wissenschaftlichen Erkenntnisse zu treffen und dass sie hierbei nicht an eine abweichende 

Bewertung des erstprüfenden Mitgliedstaates gebunden sind.11 

 

5.1 Nachzulassungsmonitoring optimieren (Z. 162)  

Da die (prospektive) Umweltrisikoprüfung im Rahmen des Zulassungsverfahrens defizitär ist, 

insbesondere hinsichtlich der Abbildung indirekter Effekte, plädiert PAN Germany seit langem 

für die Einführung eines mehrjährigen Nachzulassungsmonitorings bei neuen Pestizidproduk-

ten. In diesen Rahmen sollten die Antragsteller Umweltuntersuchungen, u.a. zu Gewässerbe-

lastungen, zur Abdrift und zum Ferntransport über die Luft finanzieren. Diese Informationen 

sollten zum etwaigen Nachjustieren der behördlichen Risikominderungsmaßnahmen genutzt 

werden. Außerdem sind die Erkenntnisse nützlich, um Prüf- und Bewertungsverfahren im Rah-

men der Pestizidregulierung zu verbessern. Es sollten regelmäßig öffentlich zugängliche Be-

richte zu den Ergebnissen der Nachzulassungsmonitorings u.a. für die Forschung, bereitge-

stellt werden. 

                                                 
9 https://www.umweltbundesamt.de/themen/pestizidzulassungen-hebeln-umwel tschutz-aus 
10 DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/2660, Anhänge: https://eur-lex.europa.eu/legal -con-

tent/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302660  
11 PAN Europe (2024): EU Court: member states do not properly carry out pesticide assessments : 

https://www.pan-europe.in fo/press-releases/2024/04/eu -court-member-states-do-not-properly-carry-
out-pesticide-assessments 
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6. Den Einsatz von Pestiziden reduzieren (Z. 120ff) 

6.1 Refugialflächenansatz – Schutzräume für Tiere und Pflanzen schaffen (Z. 121ff) 

Der Refugialflächenansatz ist ein wichtiges Instrument der Risikominderung gegenüber den 

nachteiligen Auswirkungen von Pestiziden auf die Biodiversität in den Anbauflächen. Das Kon-

zept der Refugialflächen wurde bereits im Aktionsprogramm zum Insektenschutz (APIS, 2019) 

empfohlen. PAN Germany begrüßt den Vorschlag des BMEL, die Anwendung bestimmter Pes-

tizidprodukte daran zu binden, dass mindestens 10% Refugialflächen vorhanden sind, und die 

Förderfähigkeit entsprechender Flächen sicherzustellen. Allerdings greift die Definition des 

BMEL zum Begriff der „Refugialfläche“ als die „Ausstattung der Agrarlandschaft mit Struktu-

relementen“ zu kurz (Z. 122-125).  

Das Umweltbundesamt hat betont, dass die Begrenzung des Refugialflächenkonzepts auf den 

Ausbau von Strukturelementen nicht ausreiche und es pestizidfreie Bereiche als Refugien in 

den Anbauflächen benötige. Zwar ist die Erhöhung des Anteils von Landschaftselementen au-

ßerhalb der Felder (z.B. Hecken oder Gewässerrandstreifen) wichtig, wären aber für den 

Schutz der Arten, die auf den Anbauflächen leben und die am stärksten von den Pestizidan-

wendungen betroffen sind, nicht ausreichend (vgl. S. 23/24).12 Der Entwurf des Zukunftspro-

gramms muss diesbezüglich nachgebessert werden, so dass die Flächen einbezogen werden, 

die für das Schutzziel von entscheidender Bedeutung sind - die Anbauflächen selbst.  

PAN Germany hält es für zwingend notwendig, dass das BMEL die Regelungen des Re-

fugialflächenansatzes in Abstimmung mit den Expert*innen des UBAs bzw. BfNs nach-

bessert und - unabhängig von der Fertigstellung des Zukunftsprogramms - noch in die-

ser Legislaturperiode konkrete Schritte unternimmt, im Ordnungsrecht entsprechende 

Regelungen zu implementieren. 

Die Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung (PflSchAnwV) wäre ein geeignetes Rechtsinstru-

ment, um eine Refugialflächenregelung in Deutschland zu implementieren. Dies wurde von 

Seiten des BMEL im Rahmen der aktuellen Überarbeitung der Verordnung versäumt. PAN 

Germany hatte in vorangegangenen Empfehlungen und Stellungnahmen gegenüber dem 

BMEL die Relevanz einer Begriffsdefinition der Refugialflächen betont und auch im Rahmen 

der Überarbeitung der PflSchAnwV im Februar 2024 darauf hingewiesen13. 

 

6.2 Wasser besser vor Kontamination schützen 

PAN Germany begrüßt das Ziel des BMEL, den Verzicht auf chemisch-synthetische Pes-

tizide in Trinkwasserschutzgebieten zu fördern (Z. 224ff) und hierfür einen finanziellen 

Ausgleich für Landwirt*innen zu schaffen, kritisiert allerdings die späte Befassung und 

bislang fehlende ordnungspolitische Flankierung.  

PAN Germany sieht die Notwendigkeit, dem Schutz unseres wichtigsten Lebensmittels 

oberste Priorität einzuräumen, sowohl im Sinne der nationalen Wasserstrategie als auch in 

Hinblick auf die Herausforderungen der Versorgungssicherheit im Zeichen der Klimakrise.  

                                                 

12 Umweltbundesamt: SCIENTIFIC OPINION PAPER // OKTOBER 2022. Auf dem Weg zu einem 

 nachhaltigen Pflanzenschutz Bewertung des Verordnungsentwurfs zur nachhaltigen Anwendung von 
Pflanzenschutzmitteln 2022/0196 (COD) mit Fokus auf den Umweltschutz 
13 https://pan-germany.org/download/pan-empfehlungen-zur-ueberarbei tung-der-pflanzenschutzanwen-

dungsverordnung-01-02-2024/  

https://pan-germany.org/download/pan-empfehlungen-zur-ueberarbeitung-der-pflanzenschutzanwendungsverordnung-01-02-2024/
https://pan-germany.org/download/pan-empfehlungen-zur-ueberarbeitung-der-pflanzenschutzanwendungsverordnung-01-02-2024/
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Die Diskussionsgrundlage wiederholt das Versprechen des Koalitionsvertrags: „Analog zu be-

stehenden Reglungen zu Pestiziden in Naturschutzgebieten, bei den Landwirtinnen und Land-

wirten einen Erschwernisausgleich bekommen, wollen wir Regeln für die Trinkwasserschutz-

gebiete finden“ (Z. 226,227). PAN Germany kann nicht nachvollziehen, wieso nicht bereits 

früher in der Legislaturperiode – wie angekündigt - an dieser wichtigen Maßnahme gearbeitet 

wurde. Auch bleibt unklar, wie eine Umsetzung erfolgen soll und ob die Finanzierung der Maß-

nahme „Erschwernisausgleich“ perspektivisch gesichert ist. Die Diskussionsgrundlage bleibt 

hier mehr als unkonkret. Dass das Ziel nur unter dem Kapitel IV „Finanzielle Anreize für die 

Landwirtschaft“ in dem Papier genannt wird, ist unverständlich. Bedeutet doch „Analog zu be-

stehenden Regelungen zu Pestiziden in Naturschutzgebieten“, dass ein strengeres Ordnungs-

recht zu gestalten ist.  

Analog zu den festgeschriebenen Restriktionen biodiversitätsschädigender Pestizide in Natur-

schutzgebieten, müssen Anwendungsbeschränkungen oder Anwendungsverbote für trinkwas-

sergefährdende chemisch-synthetische Wirkstoffe unter Berücksichtigung relevanter und 

nicht-relevanter Metabolite in die PflschAnwV für diese Gebiete verankert werden. Auch hier 

wurde die Überarbeitung der PflSchAnwV im Frühjahr 2024 nicht vom BMEL genutzt. Wir ver-

weisen auf unsere Stellungnahme zur Überarbeitung der PflSchAnwV.14 

Die finanzielle Förderung des Verzichts auf die Verwendung chemisch-synthetischer Pestizide 

in Trinkwasserschutzgebieten im Sinne eines Erschwernisausgleichs stellt eine wichtige Er-

gänzung dar. Allerdings sollten nicht Verbraucher*innen mit einem sog. „Wasserpfennig“ bzw. 

die Wasserversorgungsunternehmen zur Kasse gebeten werden, sondern die Pestizidherstel-

ler zum Beispiel über einen Fond oder über eine Pestizidabgabe (s.o.) die Kosten nach dem 

Verursacherprinzip tragen. 

Dass dem Ökolandbau eine besondere Rolle zukommt, darauf verweist die Nationale Was-

serstrategie und plädiert für besondere Anreize für den Ökolandbau, insbesondere in den 

Trinkwasserschutzgebieten und in den Einzugsgebieten von Entnahmestellen für die Trink-

wassergewinnung (s.o.). 

 

6.3 Keine Anwendung chemisch-synthetischer Pestizide im Haus- und Kleingarten  

PAN Germany wünscht sich ein entschlossenes Handeln gegen den Einsatz von che-

misch-synthetischen Pestiziden im Haus- und Kleingarten (HUK). Seit Jahrzehnten for-

dert PAN Germany ein Verbot aller chemisch-synthetischen Pestizide für Laien und im 

Haus-und Kleingarten. Eine „Prüfung“, wie jetzt vom BMEL angekündigt (Z. 170), kann 

ein wichtiger Schritt in Richtung eines Verbots sein und sollte umgehend erfolgen, um 

zumindest Weichen für ein zukünftiges Verbot zu stellen.  

Auch wenn im Haus- und Kleingarten (HUK) im Vergleich zur beruflichen Anwendung insge-

samt geringe Mengen an Pestiziden angewendet werden, ist die HUK-Anwendung aufgrund 

der Verwendung durch Laien, durch nicht sichergestellte ordnungsgemäße Lagerung, durch 

die verbrauchernahe Anwendung, insbesondere auch zu Kindern, besonders problematisch. 

Zudem sind diese Anwendungen ökologisch kritisch, weil Gärten wichtige Lebensräume sind. 

Hinzukommt, dass Kontrollen der Anwendung im HUK-Bereich kaum möglich sind.  

                                                 

14  https://pan-germany.org/download/pan -empfehlungen-zur-ueberarbei tung-der-pflanzenschutzanwen-
dungsverordnung-01-02-2024/ 
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Dass das BMEL naturgemäße Hobbygärten unterstützen will (Z. 167), ist gut. Entsprechende 

Beratungs- und Informationsangebote für nachhaltiges Gärtnern sollte in den kommunalen 

Pflanzenschutzämtern und Informationsportalen ausgebaut werden. 496 Mittel haben derzeit 

(2. Mai 2024) in Deutschland eine HuK-Zulassung und dürfen von Laien ohne Sachkunde an-

gewendet werden. Darunter sind zahlreiche Mittel, die allergische Reaktionen hervorrufen kön-

nen, giftig oder sehr giftig für Wasserorganismen sind, Arbeitskleidung oder sogar einen 

Schutzanzug erfordern oder – wie das Bayer Garten Gemüse Schädlingsfrei Decis AF mit dem 

Insektizid-Wirkstoff Deltamethrin oder des Syngenta-Produkt Axiendo Garten Schädlings-frei 

mit lambda-Cyhalothrin – als bienengefährlich (B1) eingestuft sind. Selbst Herbizide sind für 

den HuK zugelassen. Fehlanwendungen, wie beispielsweise der Pestizideinsatz auf der ver-

siegelten Garagenzufahrt, sind nicht zu verhindern. Informationskampagne zur Sensibilisie-

rung für den Einsatz alternativer Verfahren im Haus- und Kleingartenbereich (Z168) können 

flankierend wirken, sind aber kein Ersatz für ein entschlossenes Handeln in Richtung eines 

notwendigen Verbots chemisch-synthetischer Pestizide im HUK. 

 
6.4. Umgang mit gebeiztem Saatgut (Z. 147) 

Der Einsatz von mit chemisch-synthetischen Pestiziden gebeiztem Saatgut steht im Wider-

spruch zu den Grundsätzen des integrierten Pflanzenschutzes, die eine Schadschwelle für 

den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzverfahren voraussetzen und vorsorgliche chemi-

sche Maßnahmen nicht gestatten. Stattdessen sollten alternative Verfahren bei der Saatgut-

behandlung gestärkt werden. Zudem sollte die Anwendung von chemisch gebeiztem Saat- 

und Pflanzgut in das elektronische Anwendungskataster aufgenommen werden (s.u.). 

 

7. Evaluierung, Indikatoren und Monitoring (Z. 272ff) 

PAN Germany sieht diesen Punkt im Diskussionspapier als einen der wesentlichsten und pri-

oritärsten Schritte an. Nur aufgrund von Daten, wissenschaftlichen Erkenntnissen und der 

Schaffung von Transparenz lässt sich ein gemeinsames Verständnis und Vertrauen für die 

notwendige Pestizidreduktion gesamtgesellschaftlich erreichen.  

 

7.1 Indikatoren-Mix (Z. 280ff)  

PAN Germany begrüßt das Konzept eines Indikatoren-Mixes. Dass der „Harmonized Risk In-

dicator“, HRI 1 ungeeignet ist, um die tatsächliche Risikoreduktion abzubilden, wurde umfas-

send dargestellt15, auch, dass andere Indikatoren, die Risiko und Aufwandmenge zueinander 

ins Verhältnis setzen, geeigneter sind, wie beispielsweise der Dänische „Treatment Frequency 

Index“ (TFI) oder der Französische 'NODU'.16  

Über solche aggregierten Indikatoren hinaus, braucht es weitere Indikatoren, um verschiedene 

Schutzziele abzudecken, die Umsetzung von Vorschriften zu verfolgen, die Rückkopplung auf 

die Zulassungsebene zu ermöglichen und eine Erfolgskontrolle des Zukunftsprogramms Pflan-

zenschutz durchzuführen.  

                                                 

15 ECI Safe Bees and Farmers, Global 2000 (2023): Der irreführende Harmonised Risk Indicator 1 - und 

wie wir ihn reparieren können: https://www.global2000.at/news/pestizidreduktion -irrefuehrender-indika-
tor-der-eu-kommission 

16 Umweltbundesamt (2022) https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikatio-
nen/2022-10-17_towards_sustainable_plant_protection_sciop_sur_en.pdf 
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Beispielsweise kann eine Maßnahme im Ordnungsrecht wie die Verpflichtung zur Schaffung 

von Uferrandstreifen nicht als umgesetzt erklärt werden nur, weil die Regelung in der 

PflSchAnwV in Kraft gesetzt wurde. Denn es bestehen zahlreiche Möglichkeiten, Ausnahmen 

zu gewähren. In Zusammenarbeit mit den Ländern ist die reale Umsetzung bzw. das Ausmaß 

an Ausnahmen zu evaluieren. Dies gilt entsprechend auch für andere Maßnahmen des Ord-

nungsrechts. Diese Informationen sollten in die Evaluierung des NAP und des Zukunftspro-

gramms Pflanzenschutz einfließen. 

 

7.2 Monitoring ausbauen (Z. 28 ff) 

Der Weg zum Aufbau einer behördlichen Datenbank über schlaggenaue Pflanzenschutzan-

wendungen ist im Zuge der neuen EU-Agrarstatistik-VO SAIO auf dem Weg gebracht. PAN 

Germany verweist auf seine Positionen im Konsultationsverfahren zur Einführung einer digita-

len Aufzeichnungspflicht von Pestizidanwendungen durch berufliche Verwender*innen 

(C(2023) 1546 final)17 und zur Änderung des Pflanzenschutzgesetzes zur Anpassung des Ag-

rarstatistikgesetzes an die SAIO18. Nachgebessert werden muss bei der Sicherstellung des 

freien Zugangs für interessierte Personen/Personengruppen, im Einklang mit dem EU-

Umweltinformationsrecht und der Aarhus-Konvention. Außerdem sollte Deutschland die aus-

drücklich eingeräumte rechtliche Möglichkeit nutzen, ergänzend Informationen zur Umsetzung 

des integrierten Pflanzenschutzes und des Einsatzes von gebeiztem Saatgut zu erfassen. Die 

Ausarbeitung der Details, für die vom BMEL zu erlassende Rechtsverordnung, wird von ent-

scheidender Bedeutung sein, wie aussagekräftig die Daten und insofern der Erkenntnisgewinn 

ist.  

PAN Germany empfiehlt zudem eine jährliche öffentliche Berichterstattung zum digitalen An-

wendungskataster ab 2026, die anonymisiert, jedoch stoff- und flächenbezogen aussagekräf-

tig ist, so dass u.a. die Forschung, die regionale Umweltüberwachung sowie Verfahrensent-

wicklungen im IPM von den Erkenntnissen profitieren können und nicht zuletzt eine Daten-

grundlage für die Evaluierung des Zukunftsprogramms Pflanzenschutz zur Verfügung gestellt 

wird. 

PAN Germany begrüßt den Aus- und Aufbau weiterer Umweltüberwachungsmaßnah-

men. Dazu zählen ein Monitoring luftverfrachteter Pestizide, das Kleingewässermonitoring so-

wie das Monitoring der biologischen Vielfalt in Agrarlandschaften (MonViA) (Z. 293, 94). Die 

Durchführung und Auswertung sollten jeweils durch die zuständige Fachbehörde erfolgen. 

Beim Kleingewässermonitoring wäre dies beispielsweise das Umweltbundesamt. Eine ent-

sprechende Finanzierung sollte von Seiten des BMEL gesichert werden und eine finanzielle 

Beteiligung der Pestizidhersteller im Sinne des Verursacherprinzips geprüft werden. 

 

 

 

 

                                                 

17 PAN Germany Rückmeldung, AZ F3353359, 03.11.2022: Initiative: Pflanzenschutzmittel - von berufli-
chen Verwendern zu führende Aufzeichnungen 

18 PAN Germany (2024) https://pan-germany.org/download/pan-s tellungnahme-zur-aenderung-des-pflan-
zenschutzgesetzes-12-02-2024/ 


